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Verordnung
über die Organisation des Meliorationswesens.

Vom 21. Juni 1962

Die Steigerung der landwirtschaftlichen Brutto- und 
Marktproduktion erfordert die Ausnutzung aller der 
Reserven, die durch Meliorationen als ein Mittel zur 
Erhaltung und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit er
schlossen werden können. Dazu ist eine weitere Ver
besserung der gesamten Arbeit auf dem Gebiet des 
Meliorationswesens notwendig.’ Es wird daher folgendes 
verordnet:

§ 1
Meliorationsmaßnahmen

/ Meliorationsmaßnahmen im Sinne dieser Verordnung 
sind:

1. Regelung der Wasserverhältnisse durch Binnenent- 
' und -bewässerung;

2. erstmalige Durchführung landwirtschaftlicher 
Folgemaßnahmen nach Entwässerung (Grünland
umbruch zur Neuansaat, zur Wechselnutzung oder 
zur Dauerackernutzung);

3. nachhaltige Boden Verbesserung (Gefüge-, Zu
stands - und Oberflächenverbesserungen) auf be
wirtschafteten Flächen, wie Sandbodenmelioratio
nen, Tiefenkalkung, Roden, Entsteinen, Planieren, 
Sanddeck- und Mischkulturverfahren;

4. Kultivierung von Ödland- und Moorflächen zur 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung;

5. bodenverbessernde und bodenschützende Folge
maßnahmen nach erfolgter Wiederurbarmachung 
der Kippen und Halden durch den Bergbau bzw., 
wenn die Flächen nicht in Anspruch genommen 
wurden, durch die sozialistischen Betriebe der

Landwirtschaft zum Zwecke der landwirtschaft
lichen Wiedernutzbarmachung;

6. Neu- und Ausbau von landwirtschaftlichen Wirt
schaftswegen;

7. technische und pflanzliche Maßnahmen zur Ver
hinderung und Behebung von klimatischen 
Schäden (außer rein landwirtschaftlichen Maß
nahmen);

8. Bau von Weideeinrichtungen.

§ 2
Zuständigkeit

bei der Durchführung von Meliorationsmaßnahmen
(1) Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften 

und die volkseigenen Betriebe der Landwirtschaft (nach
stehend sozialistische Betriebe der Landwirtschaft ge
nannt) sind für die auf ihren Flächen durchzuführenden 
Meliorationsmaßnahmen und deren Unterhaltung sowie 
die bestmögliche Nutzung der meliorierten Flächen voll 
verantwortlich.

(2) Für Meliorationsmaßnahmen, die nicht im Ver
antwortungsbereich der sozialistischen Betriebe der 
Landwirtschaft liegen, sind die zuständigen Räte der 
Kreise verantwortlich.

§ 3
Bildung von Meliorationsgenossenschaften

(1) Zur Koordinierung und gemeinsamen Durchfüh
rung der Meliorationsmaßnahmen können sich die 
sozialistischen Betriebe der Landwirtschaft zu Meliora
tionsgenossenschaften als zwischengenossenschaftliche 
Einrichtung zusammenschließen.

(2) Die Aufgaben der Meliorationsgenossenschaften 
werden durch ein Musterstatut geregelt.
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